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Sehr geehrter Herr Meschuh, 

Die geplante Obsoleszenz und ganz allgemein die vorzeitige Obsoleszenz von Produkten 

(unabhängig davon, ob sie beabsichtigt sind oder nicht) zielen auf mehrere ergänzende 

EU-Maßnahmen ab: 

Die EU-Rechtsvorschriften zum Ökodesign tragen dazu bei, die leistungsschwächsten 

Produkte vom Markt zu verdrängen und so erheblich zum Energieeffizienzziel der EU 

für 2020. So müssen die Hersteller von Produkten durch Ökodesign-Vorschriften die 

Umweltverträglichkeit ihrer Produkte durch Einhaltung von Mindestnormen für die 

Energieeffizienz und möglicherweise anderer Umwelteigenschaften wie 

Wasserverbrauch, Emissionsniveaus oder Mindestlebensdauer bestimmter Bauteile 

verbessern. Wenn Produkte diese Anforderungen nicht erfüllen, dürfen sie auf dem EU-

Markt nicht zugelassen werden. 

 

Die Kommission führt derzeit einen sehr umfassenden Ökodesign-Arbeitsprogramm
1
 

2016-19 durch, dessen Schwerpunkt auf der Dauerhaftigkeit, Reparierbarkeit und 

Nachrüstbarkeit, Information und Einfachheit von Wiederverwendung und Recycling 

liegt. In diesem Zusammenhang befinden sich eine Reihe von Ökodesign-Verordnungen 

in der Endphase der Annahme und umfassen Maßnahmen zur Verbesserung der 

Reparierbarkeit und Recyclingfähigkeit von Kühlgeräten, Haushaltsgeschirrspülern, 

Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrocknern sowie elektronischen Displays. 

Die Maßnahmen betreffen beispielsweise die Verfügbarkeit und den leichten Austausch 

von Ersatzteilen, die Lieferzeit, die den professionellen Werkstätten zur Verfügung 

stehenden Informationen und Informationen, um das Recycling von Geräten am Ende 

ihrer Lebensdauer zu erleichtern. 

Im Rahmen des bestehenden Verbraucher- und Vertragsrechts der EU kann die geplante 

Obsoleszenz unter bestimmten Voraussetzungen als Verstoß gegen die Richtlinie über 

unlautere Geschäftspraktiken betrachtet werden, und die Verbraucher können Anspruch 

auf Abhilfen (Reparatur, Ersatz, Preisnachlass oder Vertragsauflösung) haben, wenn die 

geplante Obsoleszenz eine Vertragswidrigkeit nach der Richtlinie über den 

Verbrauchsgüterkauf und Garantien für Verbrauchsgüter (CSGD) darstellt. Darüber 

hinaus nahm die Kommission im Oktober 2017 einen geänderten Vorschlag über den 

Verkauf von Waren an, der an die Stelle der CSGD treten wird, sobald diese von den 
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beiden gesetzgebenden Organen gebilligt wurde und die einen Anreiz für die Herstellung 

hochwertigerer und langlebigerer Produkte bietet. 

Darüber hinaus hat die Kommission ein Forschungsprojekt für ein unabhängiges 

Testprogramm im Rahmen des Programms „Horizont 2020“ für Forschung und 

Innovation ausgewählt, um Faktoren zu ermitteln, die verfrühte Obsoleszenzpraktiken 

verursachen, und Möglichkeiten, diese zu beseitigen, indem Produkte langlebiger, 

leichter repariert, modernisiert oder neu hergestellt werden. Das Projekt soll unter 

anderem dazu beitragen, die Informationsasymmetrie zwischen Erzeugern und 

Verbrauchern im Hinblick auf die Haltbarkeit des Produkts, die Sensibilisierung und das 

Verständnis von Mustern, die zu einem vorzeitigen Veralten führen können, zu 

verringern. 

Nach den Rechtsvorschriften über die Abfallbewirtschaftung sind die Mitgliedstaaten 

gemäß der Richtlinie über Elektro- und
2
 Elektronik-Altgeräte verpflichtet, die 

Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Betreibern von Recycling-Betrieben sowie 

Maßnahmen zur Förderung des Entwurfs und der Herstellung von Elektro- und 

Elektronikgeräten zu fördern, um insbesondere die Wiederverwendung, Demontage und 

Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, ihren Bauteilen und Werkstoffen zu 

erleichtern. 

Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte stützt sich nachdrücklich auf den 

Grundsatz der erweiterten Herstellerverantwortung, nach dem die Hersteller von Elektro- 

und Elektronikgeräten dafür verantwortlich sind, die Sammlung und die ordnungsgemäße 

Behandlung der Abfälle von den Produkten, die sie in Verkehr bringen, zu finanzieren. 

Insbesondere werden im Anschluss an eine jüngste ehrgeizige Überarbeitung des EU-

Abfallrechts die Gebühren, die die Erzeuger an die Systeme zur Organisation ihrer 

erweiterten Herstellerverantwortung zahlen oder zu zahlen haben, angepasst, wobei die 

Haltbarkeit, Reparierbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Rezyklierbarkeit und das 

Vorhandensein gefährlicher Stoffe zu berücksichtigen sind. Dabei sollten Design und 

Produktion gefördert werden, um die Reparatur, die mögliche Aufrüstung, die 

Wiederverwendung, das Zerlegen und das Recycling von Produkten oder Ausrüstungen 

zu erleichtern.  

Wir hoffen, dass die oben genannten Informationen Ihre Frage beantworten und stehen 

weiterhin zur Verfügung, falls Sie weitere Informationen benötigen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Elektronische Unterschrift 

Emmanuelle Maire 
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